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Zitat

Bei der Wahl von Beginn und Ende der Elternzeit dürfen Schulferien oder die
vorlesungsfreie Zeit nicht ohne sachgerechte Begründung ausgespart werden (vgl.
§ 11 Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW). In der Verwaltungspraxis wird so
verfahren, dass Beginn und Ende der Elternzeit im Schulbereich in der Regel so zu
wählen sind, dass mindestens ein Zeitabstand zu den Ferien besteht, der der Dauer
der Ferien entspricht (Sommerferien 6 Wochen und für alle übrigen Schulferien 2
Wochen).

[...]

Im Einzelfall kann das Erfordernis der Anwesenheit in der Schule in der letzten
Ferienwoche bzw. den letzten Ferientagen eine sachgerechte Begründung sein,
den Beginn einer Teilzeitbeschäftigung während der Inanspruchnahme von
Elternzeit auf diesen Zeitpunkt festzulegen.

So steht es bei dem Link, diese Seite hatte ich auch schon gefunden. Ich kann nicht erkennen,
wo ich da eine Restelternzeit direkt zum Ende der Ferien beantragen dürfte.
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https://www.lehrerforen.de/thread/68369-teilzeit-in-elternzeit-falsch-genehmigt-nrw-
grundschule/?postID=895718#post895718
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